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Oldeuburgisches
Gemeinde - Blatt.

- — -

Erscheint wöchentlich : Dienstags. Vierteljahr. Pränumer.- Preis : 3^ gs.

I.84s8 « Dienstag; , 3 . März . N.

Vekanntinachungen.
1 ) Am Donnerstag , den IS . Mürz d . I . , Vormittags 11

Uhr , soll auf dem Rathhause hiesetbst das bisher als Viehweide
benutzte Stadtfeld , soweit es noch nicht veräußert ist , zum Bewei-
den nochmals öffentlich zur Verpachtung aufgesetzt werden, da im
ersten Termine nicht hinlänglich geboten ist . Die Pachtbedingun¬
gen sind vorher in der Magistrats -Registratur einzusehen.

Oldenburg, aus dem Stadtmagistrate , 1868 Februar 29.
2 ) Diejenigen im Jahre 1848 gebornen Militairpflichtigen,

welche nach den Bestimmungen im tz . 42 der Bekanntmachung
des Großherzoglichen Staatsministeriums vom .7 . September v . I .,
betreffend die Milttair- Ersatz-Ausbebung. eine Zurückstellung oder
Befreiung vom Militairdicnste glauben beanspruchen zu können,
werden hierdurch aufgefordert, ihre desfälligen Reclamativnen
baldmöglichst und jedenfalls spätestens 14 Tage vor
Beginn des Ersatzgesch ü fte s persönlich bei dem Stadt¬
magistrate vorzubringen.

Später eingebrachte Reclamationen können nicht berücksichtigt
werden, und wird dabei noch ausdrücklich bemerkt , daß auch aus
den Einwand , daß der Militairpflichtige sich für dienstuntüchtig
gehalten und deshalb die Reclamation unterlassen habe , keine
Rücksicht genommen wird.

In Gemäßheit des angczvgenen tz. 42 der Ministerialbekannt¬
machung vom 7 . September v . I . können aber auf Grund des-
sallsiger Reclamationen im ersten oder zweiten Concnrrenzjahre
zurückgestellt , im dritten zur Ersatz-Reserve designirt werden:

a . diejenigen Militairpflichtigen, welche die einzigen Ernährer
solcher hülfloscn Familien sind , die durch Entfernung der Ersteren
der Roth und dem Elende preisgegeben sein würden;

l>. der einzige erwachsene Sohn einer Wittwe, deren Ernäh¬
rung kein anderes Glied der Familie übernehmen kann , die aber
sich selbst zu ernähren außer Stande ist;

o . Eigenkhümer von Grundstücken , die ihnen ohne ihr Zn-
thun zugefallen und die nicht verpachtet sind , zu deren Verpach-



tung oder einstweiligen Administration durch fremde Hülfe keine
Veranstaltung hat getroffen werden können;

ä . Pächter von Domänen oder ländlichen Privatgütern,
Lenen durch den Tod ihres Vaters oder eines Anverwandten oder
durch sonstige Umstände die Fortsetzung der Pacht auf die noch
dauernden Pachtjahre zugefallen ist und die ohne Rachtheil keine
Anstalten zur Vertretung in der Wirthschaft haben treffen können;

6 . solche Eigenthümer von Fabriken und andern gewerb¬
lichen Etablissements , welche mehrere Arbeiter beschäftigen , falls
der Betrieb ihnen erst seit der letzten Ersatzmusterung eigcnthüm-
lich zugefallen und ihnen keine Zeit geblieben ist , um für eine
zweckmäßige einstweilige Aufsicht und Führung des Geschäfts zu
sorgen;

k. der Sohn eines arbeits - und aufsichtsunfähigen Grund - oder
Fabrikbesitzers resp . Pächters , der als dessen einzige und unent¬
behrliche Stütze zur Erhaltung des Geschäfts betrachtet wer¬
den inuß.

Wer auf Grund von Schwerhörigkeit , starker Kurzsichtigkeit,
Epilepsie oder Stammeln Befreiung vom Militairdienste bean¬
spruchen will , hat sich ebenfalls persönlich und zwar so zeitig
unter Benennung von Zeugen und Beibringung von Attesten der
Gemeindevorsteher , Prediger , Lehrer re . beim Magistrat zu mel¬
den , daß die Untersuchung vor dem Beginn des Ersatzgeschästcs
beendigt werden kann.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistratc , 1868 Februar 29.
3 ) Am Sonnabend , den 7 . März d . I ., Mittags 12 Uhr,

soll auf dem Nachhause die Lieferung von 24 Schultischen , 2
Wandtafeln , 4 Lehrersitzen , 1 lackirtem Torfkasten und 3 lackirten
Ofenschirmen für die Cäcilienschule , sowie das Malen dieser
Gegenstände , mit Ausnahme des Torfkastens und der Ofenschirme,
öffentlich mindestfordernd verdungen werden . Bedingungen und
Bestick sind auf dem Rathhause einzusehen , die Proben können
im Gebäude der Cäcilienschule außer der Schulzeit in Augen¬
schein genommen werden.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1868 Februar 29.
4 ) Am II . März d . I . , Nachmittags 3 Uhr , soll auf dem

Hose des Petcr -Friedrich -Ludwig -Hospitals verschiedenes Holz , als
2zöllige Bohlen in verschiedenen Längen und Breiten , Ständer.
Thüren re . , ferner 6 Rcgenfässer mit zinnernen Krähnen , 2 Schil¬
derhäuser und einige gefällte Lindenbäume öffentlich meistbietend
verkauft werden.

Oldenburg , aus der Hospital -Direction , 1868 Februar 29.
5 ) Für die Abgebrannten in Johann - Georgenstadt gingen

bei den Mitgiedern des Magistrats und Stadtraihs ferner fol¬
gende Gaben ein , für welche herzlich gedankt wird:
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beim Stadtdirector Wöbcken : von B . 1 von N . N . 2 ° 2
Gulden , von C . 15 gs . , von N . N . 1 q/ , vom Pfarrer
Tönniesscn in Vechta gesammelt 4 q/ 15 gs . , vom Pastor
Püschelberger in Deedesdorf an freiwilligen Gaben beim
dortigen Kirchenrath eingegangen 5 15 gs. ;

beim Rathsherrn Scharfer : von N . N . 15 gs . , aus dem Becken
der St . Lambertikirche 15 gs . , aus einer von R . v . B . ver¬
anstalteten kleinen Lotterie 10 q/;

beim Rathsherrn Klävemann : von Fr . G . W . 3 von
C . H . 1

beim Rathsherrn Schulze : von H . G . W . Neusüdende 10 gs. ;
beim Kaufmann von Lengerke : von D . L . 1 ;
beim Uhrmacher C . Haak : von R . N . 1

Die sämmtlichen Gaben betrugen in der Stadt Oldenburg 168
17 ' /2 gs. und 2 ^ 2 Gulden , welche an das für diesen Zweck in
Johann -Georgenstadt gebildete Hülfscomite übersandt worden sind.

Oldenburg . 1868 Februar 25.
6 ) Gefundene Sachen: I Portemonnaie mit Geld . 1

kl . Schlüssel , 1 Vorhemd , 1 Frauen - Unterrock , I Schlüssel an
einem Ringe , 1 Tasche mit Taschentuch , Schlüssel und Porte¬
monnaie mit Geld.

Gemeitkderath.
Sitzung vom 21 . Februar 1868.

(Fortsetzung .)
Da von Großh . Regierung indessen daraus nur zurückgc-

fügt ward:
. . . daß angenommen werden muß . daß die generelle Vor¬
schrift des Art . 134 der Gemeindeordnung auch auf die Be¬
schlüsse des Gemeindcrathes über eine neue Vertheilungsart der
Einquartierung Anwendung finde , und die Regierung daher
der Stellung eines motivirten Antrages auf Genehmigung der
beschlossenen und bereits zur Anwendung gebrachten neuen Re-
partitionsmodus für die Einquartierung entgegensieht,

glaubte der Magistrat nunmehr in dieser Angelegenheit nicht
mehr einseitig , sondern nur im Einvernehmen mit der Gemeinde¬
vertretung Vorgehen zu dürfen , letzterer daher bei Mittheilung des
obigen Rcscripts auch seine Ansicht mit folgender näherer Moti-
virung zur Erklärung und Beschlußfassung mittheilen zu müssen:

Der Magistrat beharrt bei seiner bereits ausgesprochenen An¬
sicht und hält das Verlangen der Regierung für nicht be¬
gründet.
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Die Gemcindeordnung giebt in dem Abschnitt IX . „ von
den einzelnen Gegenständen »«r Gemeindeverwaltung" in den
einzelnen Artikeln stets bestimmt an , in welchen Fällen der Ge¬
meinderath allein beschließt und in welchen Fällen der Beschluß
der Genehmigung der Regierung bedarf, z . B. Art . 117 , Art.
118 tz. 1 , 2 und 3 , Art. 119 K. 1 . Art . 120 tz . 1 und 2,
Art . 124 § . 1 , Art . 125 , Art . 127 tz . 3 , Art . 128 , Art. 130
tz. 1 , 3 , 4 und 5 und eben so im Art . 131 über die Ver-
theilung der Einquartierungslast (Natural - Einquartierung ) .
Hätte in dem letztgedachten Artikel die Genehmigung der Re¬
gierung erforderlich sein sollen , so würde dies in jenem Artikel
entweder ausdrücklich bestimmt oder es würde aus den Artikel
134 hingewicscn sein . Weder das Eine noch das Andere ist
geschehen. Der Art. 131 überläßt vielmehr die Festsetzung der
Grundsätze über die Vcrtheilung der Natural - Einquartierung
ausschließlich dem Gemcinderath und eben deshalb , weil hier¬
über diese besondere Bestimmung besteht , ist nach dem Erach¬
ten des Magistrats der Art . 134 hier nicht anwendbar.

Der Gemeinderath erklärte sich mit der Ansicht des Magistrats
einverstanden , daß hier nur der Art . 131 der Gemeindcordnung
Anwendung finden könne.

Allerlei.
Bei dem Amtsgerichte Oldenburg Abth . I . sind vorgekom¬

men an Civilsachen:
1864 1865 1866 1867

zu Anfang des Jahres anhängig 60 62 57 61
im Laufe des Jahres hiuzuge-

kommen. 1411 1604 1433 1533
erledigt . 1409 1609 1429 1555

u . nach contradictorischcr Ver-
Handlung. 74 79 88 84

d . ohne contradictorische Ver-
Handlung. 1335 1530 1341 1471

am Schluffe des Jahres an-
hängig. 62 57 61 39

außerdem Interventionen . . 107 103 75 77
Vcrganterklagen. 317 327 384 361
Pfändungen erkannt . . . . 665 814 786 838

Verantwortlicher Rebacteur : C . Scholtz.
Druck und Verlag von Gerhard Stalling ln Oldenburg.
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